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Vorwort 

Als ich vor zwei Jahren mein Buch über "Das Straßburger Gebiet. Ein 
Beitrag zur rechtlichen und politischen Geschichte des gesamten städti-
schen Territoriums vom 10. bis zum 20. Jahrhundert" veröffentlichte, 
kündigte ich bereits die vorliegende Studie an1. Man kann die erste Un-
tersuchung als allgemeinen und die zweite als besonderen Teil eines grö-
ßeren Ganzen bezeichnen. Die zweite Arbeit wurde unter dem Titel "Le 
territoire rural de la ville de Strasbourg du XIIIe au XVIIIe siecle" im 
Juni 1964 von der Faculte des Lettres et Seiences Humaines der Univer-
sität Straßburg als Dissertation angenommen. Berichterstatter waren die 
Herren Professoren Georges Livet (Dekan), Philippe Dollinger (Doktor-
vater) und Bernard Guenee (seit 1965 an der Sorbonne). Ich bin ihnen 
und insbesondere Professor Dollinger, der die Arbeit sehr bereitwillig 
und verständnisvoll betreute, zu großem Dank verpflichtet. Das fran-
zösische Original wurde in fünf Exemplaren getippt. Das erste verwahrt 
die Pfälzische Landesbibliothek in Speyer, ein anderes die Bibliotheque 
Nationale et Universitaire in Straßburg. 

Die vorliegende deutsche Fassung bringt zahlreiche kleine Verbesse-
rungen und Ergänzungen, insbesondere die Namen der herrschaftlichen 
Amtleute, Amtsschreiber und Amtsschaffner. Stark erweitert wurden 
die Kapitel 3 (Neuhof links des Rheins), 7 (Geschäfte Bischof Wilhelms 
von Diest) und 8 (Dorlisheim). Meine anderweitigen Verpflichtungen hin-
derten mich leider daran, noch weiteres Material zu verarbeiten. Die 
Publikation der gegenwärtigen Erkenntnisse schien mir schließlich drin-
gender als ein jahrelanges Abwarten auf einige zusätzliche Einzelheiten. 
Gekürzt wurde das Kapitel 1, weil ich sein Thema mittlerweile in einem 
Aufsatz abhandelte2• 

Den Druck unterstützten insbesondere der Verleger Dr. Johannes 
Broermann und mein Vater. Ich danke ihnen sehr. 

Speyer, den 9. Januar 1967 
Gerhard Wunder 

1 Wunder, Gebiet. Erste Besprechungen: Wittmer in "Schweizerische Zeit-
schrift für Geschichte" 16 (1966) 102-104; Wittmer in "Das Historisch-Poli-
tische Buch" XIV (1966) 74-75; Ganghoffer in "Revue Historique de Droit" 
XLIV (1966) 501-502; Büttner in "Blätter für deutsche Landesgeschichte" 102 
(1966) 630; Neusser in "Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 
Germanistische Abteilung" 83 (1966) 433-439; Gerlieh in "Geschichtliche Lan-
deskunde" III 2 (1967) 242-243. 

2 Wunder, Verzeichnis. Besprechung: Mechler in "Kehler Zeitung .. vom 
3. 12. 1966. 
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Einleitung 

Es ist verhältnismäßig wenig bekannt, daß in der feudalen Hierarchie 
Europas neben den Individuen auch die Kollektive eine beachtliche Rolle 
spielten. Wie die weltlichen und geistlichen Fürsten griffen aber auch 
Städte, Klöster und andere juristische Personen vielfach über ihren an-
gestammten Herrschaftsbereich hinaus und erwarben Hoheitsrechte über 
ursprünglich fremdes Land und ursprünglich fremde Leute. Venedig in 
Italien, Bern in der Schweiz, Nürnberg in Deutschland und Bordeaux in 
Frankreich genossen nicht nur nach außen eine weitgehende Autonomie, 
sondern regierten ihrerseits Dutzende von Dörfern, mehrere hundert 
Quadratkilometer Land und viele tausend Untertanen. 

Am Rhein hatte Straßburg das größte städtische Territorium. Es ge-
winnt dadurch besondere Reize, daß es na.ch- und nebeneinander zum 
"föderalistischen" Deutschland und "zentralistischen" Frankreich ge-
hörte: das linksrheinische Landgebiet war bis 1680, die Stadt Straßburg 
bis 1681 und das rechtsrheinische Landgebiet immer deutsch. Vom deut-
schen Kaiser und Reich war Straßburg und sein Landgebiet fast völlig 
unabhängig, vom französischen König rechtlich und tatsächlich etwas 
weniger. Man darf es aber wohl doch noch einen quasi-autonomen Stadt-
staat nennen. 

Das Gebiet dieses Stadtstaates war m ehrfach gegliedert. Geographisch 
bildete es zu keiner Zeit einen geschlossenen, zusammenhängenden Raum, 
sondern immer nur zahlreiche mehr oder weniger große Exklaven oder 
Inseln. Rechtlich kann man zunächst das Stadtgebiet und das Landgebiet 
unterscheiden. Zum Stadtgebiet gehörten die ursprüngliche Gemarkung 
der Stadt selbst sowie zwei Bänne, die man ihr später angliederte (Ka-
pitel 3). Innerhalb des Landgebiets ist ein mittelbares und ein unmittel-
bares Landgebiet zu erkennen. Das mittelbare Landgebiet unterstand 
direkt Straßburger Bürgern (Kapitel 1), Klöstern oder Stiftungen (Ka-
pitel 2) und nur über diese indirekt auch der Stadt. Das unmittelbare 
Landgebiet hing dagegen direkt von Straßburg selbst ab. Die einzelnen 
Ortschaften bildeten hier entweder eigene Herrschaftssprengel (Kapitel 
4) oder waren zu größeren Bezirken zusammengefaßt, die man Vogteien 
oder Ämter nannte (Kapitel 5 bis 15). Die folgenden Kapitel sind unter-
einander und in sich selbst chronologisch nach dem jeweils ersten Er-
werbsdatum Straßburgs geordnet. 



Erstes Kapitel 

Der Besitz der Bürger 

Nachdem Straßburg- insbesondere durch seinen militärischen Sieg 
von 1262 - eine weitgehende Unabhängigkeit von seinem bischöflichen 
Stadtherrn errungen hattet, hören wir 1286 zum erstenmal etwas von 
territorialen Hoheitsrechten außerhalb der städtischen Gemarkung. Kuno 
von (Mittel-)Bergheim, der damals Bürger von Straßburg wurde, gelobte 
bei dieser Gelegenheit dem städtischen Meister und Rat, "daz ich in sol 
beholfen sin unde su sol in mine vestinen lazsen, swenne es in not dut zu 
urlugende" (= Krieg führen). Bergheim, der selbst über einige Gebiete 
und Untertanen herrschte, mußte demnach als Straßburger Bürger die 
Stadt im Falle eines Krieges mit Truppen, Material und Geld aus seinem 
persönlichen Territorium unterstützen. 

Ähnlich wie Bergheim öffneten auch die anderen Straßburger Bürger 
ihr eigenes Gebiet dem Zugriff der Stadt. Straßburg gewährte den bür-
gerlichen Besitzungen Schutz und Schirm in allen Gefahren, während 
diese der Stadt im Kriegsfall personelle und materielle Hilfe leisteten. 
Im übrigen regierten die Bürger ihre Territorien selbständig. Straßburg 
beanspruchte weder ordentliche Steuern noch die Gerichtsbarkeit noch 
eine allgemeine, umfassende Oberhoheit. Infolgedessen brauchte Straß-
burg für sein unmittelbares Landgebiet auch keine besondere (Ämter-) 
Organisation. Die in Straßburg verbürgerten Territorialherren galten 
trotzihrer Bindung an die Stadt immer als reichsunmittelbar. Nach 1550 
hingen sie von ihr regelmäßig nur noch bezüglich ihrer Person ab. Ihr 
Besitz zählte nur dann noch zum Straßburger Gebiet, wenn sie ihn der 
Stadt ausdrücklich unterstellten2• 

Für die vorausgehenden drei Jahrhunderte kennen wir bestimmte 
Bürger mit einem bestimmten Herrschaftsgebiet eigentlich nur in Aus-
nahmefällen. Ich habe solche Einzelheiten bereits in einem Aufsatz be-
sprochen3. An dieser Stelle seien noch folgende Daten, Bürger und Ort-
schaften nachgewiesen: 

1 Wunder, Gebiet 21-22. 
! Wunder, Gebiet 44--47. 
s Wunder, Verzeichnis. 



1. Kap.: Der Besitz der Bürger 11 

?1282-1351 Kurnagel Königshafen (siehe Kapitel 3), 
1288-1421 Zorn u. a. Ostwald (8), 
1291-1421 Zorn u. a. Illkirch-Grafenstaden (8), 
1299-(1805) Böcklin u. a. Kehl (2), 
1300-1501 Knobloch u. a. Schutterwald (4), 

?1318-1381 Wirich u. a. Niederweiler4, 
?1350-1395 Wasicher Fürsteneck, Ullenburg (4), 
1370-(1625) Wasicher u. a. Neuhof (3), 
1372-1496 Grostein u. a. Dorlisheim (8), 
1372-1474 Wintertbur u. a. Hundsfeld (3), 
1380-1465? Barpfennig Marlenheimer Stadelhof (13), 
1383-1390? Rappoltstein Rappoltstein u. a. (4), 
1385-1396 Lichtenberg Herrenstein, Dossenheim und 

Dettweiler (5), 
1387-1501 Grostein u. a. SchilUgheim (8), 
1388- ? Bock, Museier Brumath5, 

?1398-1415? Hüffel u. a. Reichstett, Gamsheim, Kilstett (7), 
1401-(1663) Bock u. a. Ober- und Unterharmersbach (7), 
1403-1501 Hüffel u. a. Nonnenweier (6), 
1403-1550 Hüffel u. a. Allmannsweier, Wittenweier (8), 

?1420-1534 Sturm u. a. Niederweiler8, 

?1446-1498 Bock Romansweiler, Koßweiler (13), 
1457-1467 Moers-Saarwerden Lahr u. a.7, 
1476-1511 Jörger Orschweiler (12), 
1480-1498 Kerling Marlenheim, Kirchheim, Nordheim (13), 

?1488-1496 Adelsheim Wasselnheim, Friedolsheim, Ittlen-
heim (12), 

1489- ? Jörger Blienschweiler, Nothalten (14), 
1490-1511 Jörger Flexburg (12), 
1491-1502 Hessberg Adelshafen (8), 

? -1561 Botzheim Schädelswald (4). 

Fürdenheim8• Der einzige bürgerliche Besitz, den man nach 1550 aus-
drücklich unter die städtische Oberhoheit stellte, war das Dorf Fürden-
heim, 15 Kilometer westlich Straßburgs im heutigen Kanton Truchters-
heim. Fürdenheim wurde als Reichsgut an die Kurpfalz versetzt9 und fiel 

4 Wunder, Hof bei n 93-118. 
5 Wunder, Gebiet 41 n 62. 
s Wunder, Hof bei n 120-126. 
7 Hierzu AM: charte 1457 GUP 272 und hinten Kap. 11. 
8 Schrifttum: Rathgeber; Reuss, Geschichte des Dorfes; Barth, Beiträge 

115-116; Barth, Handbuch 400-402; Bopp 42---43. Karten: AD: C 558/114 (um 
1760); 1 P 56 (um 1900). Ortsrecht von 1355 = UB V 300 no 340 (Druck). Ge-
meindearchiv Fürdenheim im AD nicht verwertet. 

9 Mone, Beiträge 432 (vor 1367); Böhmer XI 1 p 97 no 1539 (1415 Lösungs-
erlaubnis für Klaus Zorn). Irrig Bader, Dorfgenossenschaft 142 und 484 (Für-
stenheim). 


